
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 2010/12/13 U2225/10 –
U493/11

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.12.2010

Index

41 Innere Angelegenheiten

41/02 Staatsbürgerschaft, Paß- und Melderecht, Fremdenrecht

Norm

ZPO §63 Abs1 / Aussichtslosigkeit

B-VG Art144a Abs1

Leitsatz

Abweisung eines Verfahrenshilfeantrags als aussichtslos;Einschreiterin durch eine - den Bescheid des

Bundesasylamtesersatzlos behebende - Entscheidung des Asylgerichtshofes nichtbeschwert; Zurückweisung der

Beschwerde mangels Legitimation zugewärtigen

Rechtssatz

She auch U493/11, B v 10.06.11: Zurückweisung der Beschwerde mangels Beschwer durch eine dem Antrag auf

Beigabe eines Rechtsberaters (§66 AsylG 2005) vollinhaltlich entsprechende Entscheidung des AsylGH; Abweisung des

Verfahrenshilfeantrags als aussichtslos.
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Schlagworte

VfGH / Verfahrenshilfe, Asylrecht, Rechte subjektive öffentliche,Beschwer, VfGH / Legitimation
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